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Erwägungen

E. 1
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich , Florhofgasse 2, 8001 Zürich,

E. 2
Die Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
Diese macht geltend, sie stehe am Anfang ihrer Berufskarriere und habe deshalb noch kein
Einkommen (act. 6 S. 2). Das Vorbringen ist als Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege
entgegenzunehmen. Dieses muss in Anwendung von Art. 64 BGG abgewiesen werden, weil
die Rechtsbegehren angesichts der mangelhaften Begründung aussichtslos erschienen. Der
finanziellen Lage der Beschwerdeführerin ist bei der Bemessung der Gerichtskosten
Rechnung zu tragen ( Art. 65 Abs. 2 BGG ).

Dem Beschwerdegegner 2 ist keine Entschädigung auszurichten, weil er vor Bundesgericht
keine Umtriebe hatte.
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